
jedoch nicht genügend andere Beweismittel 
vor, so muß geprüft werden, inwieweit 
diese mit den wesentlichen Elementen des 
Geständnisses übereinstimmen. Dabei ist es 
besonders wichtig, festzustellen, wie der 
Beschuldigte bzw. Angeklagte zur Kenntnis 
der im Geständnis enthaltenen Einzelheiten 
kam.

Hier kann eine mangelhafte Verneh
mungstaktik bei der Erlangung und Pro
tokollierung des Geständnisses zu erheb
lichen Schwierigkeiten bei der Beweis
führung in der Hauptverhandlung führen, 
wenn z. B. dem Beschuldigten Fotografien 
vom Tatort oder Gutachten gezeigt wur
den, und er einwenden kann, daß ihm alle 
Einzelheiten von daher bekannt waren 
oder wenn bei der Protokollierung des 
Geständnisses ungenügend die Details 
festgehalten werden.

Insgesamt muß so auf der Grundlage 
der Übereinstimmung wesentlicher Ele
mente des Geständnisses mit den aus an
deren Beweismitteln erlangten Erkenntnis
sen der Organe der Strafrechtspflege der 
Nachweis der Wahrheit der wesentlichen 
Elemente des Geständnisses geführt wer
den.

5.8.4.
Beweisgegenstände
Zu den in § 49 Abs. 1 definierten Beweis
gegenständen gehören die Gegenstände, die 
durch das Handeln des Täters verändert 
wurden oder materielle Abbilder dieser 
Veränderungen sowie Gegenstände, aus de
nen sich anderweitige Informationen über 
die Straftat und ihre Umstände ableiten 
lassen.. Die Veränderungen umfassen von 
einfachen Ortsveränderungen (z. B. der 
Knopf vom Mantel des Beschuldigten, der 
am Tatort gefunden wurde) bis zur mate
riellen Veränderung des Beweisgegenstan
des selbst (etw;a eine aufgebrochene 
Kassette) alle Arten materieller Verände
rungen. Auch die Beschaffenheit eines Ge
genstandes selbst kann wichtige Informa
tionen über die Umstände der Handlung 
und die Handlung selbst vermitteln.

Beweisgegenstände sind in diesem Sinne 
nicht mit Spuren identisch/'1 Sie sind 
vielmehr der materielle Träger der Spur 
oder ihre Abbilder, während die Spur die 
eigentliche Veränderung darstellt. Betrach

ten wir in diesem Sinne die Spur als In
formation, so ist der Beweisgegenstand 
der Informationsträger. Dabei soll aber 
nicht übersehen werden, daß die Spur in 
der Regel eine Reihe von Informationen - 
beinhaltet.
Beweisgegenstände sind somit eine 

Form materieller Beweismittel, und bei ih
rer Würdigung sind alle Aspekte zu beach
ten, die bereits zu den materiellen Beweis
mitteln angeführt wurden.

Trotz des relativ hohen und relativ stö
rungsfreien Informationsgehalts erlangen 
Beweisgegenstände ihren konkreten Be
weiswert im Strafverfahren erst im Zu
sammenhang mit anderen Beweismitteln. 
Sie sind deshalb stets zusammen mit die
sen zu würdigen.

So erlangt ein vorgelegter entwendeter 
Gegenstand seinen Beweiswert erst im 
Zusammenhang mit dem Protokoll über 
seine Beschlagnahme beim Beschuldigten 
bzw. Angeklagten. Unexakte oder falsche 
Protokolle können hier nicht nur den Be
weiswert der Beweisgegenstände erheb
lich mindern, sondern auch die Wahrheit 
der gesamten auf sie gegründeten Er-" 
kenntnisse gefährden, da hier der Infor
mationsgehalt des Beweisgegenstandes 
selbst sehr gering ist. Das Vorlegen des 
Beweisgegenstandes beweist hier lediglich 
seine Existenz und seine Eigenschaften.

Das zweite Problem ergibt sich daraus, 
daß das Wissen des Untersuchungsführers, 
des Staatsanwalts und des Gerichts in der 
Regel nicht ausreicht, um die mit der ma
teriellen Veränderung entstandene Infor
mation zu gewinnen und für die Beweis
führung nutzbar zu machen. Sie sind hier 
auf die „Übersetzung“ des Sachverständi
gen als „Erkenntnismittler“ im Strafver
fahren angewiesen. Die Vorlage der Be
weismittel ist häufig erforderlich, um den 
Ausführungen des Sachverständigen fol
gen zu können und ihren Beweiswert für 
das konkrete Strafverfahren exakt zu be
stimmen. Obwohl Beweisgegenstände 
durchaus direkte Beweismittel sein kön
nen, lassen sich aus ihnen keine vollstän
digen Schlüsse auf die in § 101 bzw. § 222 
genannten Elemente des Gegenstandes der 
Beweisführung für die konkrete Strafsache 41

41 Vgl. Sozialistische Kriminalistik, Bd. 1, 
Berlin 1977, S. 63 ff.
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